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KURZE BEGRÜNDUNG

Einführung

Der Verfasser begrüßt als solche die Initiative der Kommission für eine Verordnung und hält 
sie für eine geeignete Grundlage einer proaktiven Rechtsetzung.

Der Vorschlag könnte im Hinblick auf einen besseren Verbraucherschutz und eine bessere 
Anpassung an die Bedürfnisse der Wirtschaft verbessert werden.

Dem Parlament bietet sich hier die Gelegenheit, seine potenzielle Vermittlerrolle zugunsten 
der Betreiber und vor allem auch der Kunden unter Beweis zu stellen.

Hintergrund

Im Roamingsektor versagt offensichtlich der Markt, und dem muss abgeholfen werden.

Die Verbraucher, besonders die am meisten gefährdeten, haben ein Recht auf Schutz. 
Allerdings sind die Verbraucher mündig und können für sich selbst entscheiden. Es ist nicht 
Aufgabe des Parlaments, für sie zu entscheiden, sondern ihnen vollständige Informationen zu 
verschaffen, Missbrauch zu verhindern und ihnen Entscheidungen in voller Kenntnis der 
Sachlage zu ermöglichen.

Die Betreiber haben ein Recht auf angemessene Gewinne, zumal viele von ihnen enorme 
Investitionen zur Verbesserung der Telekommunikation in Europa getätigt haben.

Es sollte mehr Wettbewerb zwischen sowohl kleinen als auch großen Marktteilnehmern 
geben, sodass den Verbrauchern hochwertige Dienstleistungen zu angemessenen Preisen 
geboten werden.

Das langfristige Ziel ist ein reibungslos funktionierender europäischer 
Telekommunikationsbinnenmarkt.

Grundlagen

Transparenz

Die Lösung sollte klar, transparent, nachhaltig und ohne böse Überraschungen für die 
Verbraucher sein.

Einfachheit

Die Verordnung sollte verständlich und unkompliziert sein.

Flexibilität

Die Verbraucher sollten lückenlos informiert werden, um eine Auswahl unter den 
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verschiedenen Angeboten treffen zu können.

Spezielle Themen

Transparenz

Der Verfasser empfiehlt ein „Push-System“ durch das die Netzkunden automatisch per SMS 
kurz über die Roamingtarife informiert werden, sobald sie sich in einem Netz anmelden.

Vollständige Informationen sollten kostenlos über ein Pull-System sowie Sprachanruf 
verfügbar sein.

Die Kunden sollten die Möglichkeit haben, jederzeit auf „Push-Informationen“ zu verzichten. 

Für (Seh-) Behinderte gibt es Sonderbestimmungen.

Großkundenebene

Zur Vereinfachung des Systems empfiehlt der Verfasser eine einzige Obergrenze für 
Großkunden, worüber ein breiter Konsens im Parlament, bei der Kommission und im Rat 
besteht.

Endkundenebene

Eine Regulierung des Endkundengeschäfts ist nötig, damit Einsparungen an die Verbraucher 
weitergegeben werden.

Die Verordnung sollte nicht bewirken, dass es nur ein einziges Angebot auf dem Markt gibt. 
Deshalb befürwortet der Verfasser eine Überprüfung der Obergrenzen zwecks 
Berücksichtigung der betreffenden Gemeinkosten und Ermöglichung von Wettbewerb bei 
gleichzeitigem Schutz der Verbraucherrechte.

Flexibilität

Es muss mehr Wettbewerb und angemessenere Entgelte geben. Die Verbraucher sollten 
zwischen verschiedenen Paketen wählen können und vor unangemessenen Entgelten 
geschützt werden. Deshalb empfiehlt der Verfasser eine Regelung, wonach für alle 
Neukunden im Prinzip ein Verbraucherschutztarif gilt. So können sich die Verbraucher in 
voller Kenntnis der Sachlage für die Beibehaltung dieser Tarife oder für andere Angebote 
entscheiden.

Einfachheit

Die Verordnung sollte eine Entgeltobergrenze festlegen, die nur überschritten werden darf, 
wenn sich der Kunde in voller Kenntnis der Sachlage für eine Alternative entscheiden kann. 
Diese Obergrenze sollte überall in der Europäischen Union gleich sein. Das wäre eine 
eindeutige und konkrete Errungenschaft des Parlaments zugunsten der Verbraucher.
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Nationale Tarife

Das Parlament sollte klarstellen, dass es als Rechtsetzungsorgan die nötige Flexibilität an den 
Tag legen und es nicht hinnehmen wird, dass die Betreiber die nationalen Tarife neu 
ausbalancieren, um den Gewinnverlust beim Roaming teilweise auszugleichen, und das dies 
einer Kontrolle unterliegen wird.

Kleine unabhängige Betreiber

Es gibt keinen wirtschaftlichen Grund, die emotionsgeladene und heikle Forderung einiger 
kleinerer unabhängiger Betreiber nach einer Nichtdiskriminierungsklausel zu unterstützen, 
durch die den kleinen Betreibern von anderen Betreibern dieselben Preise wie den größeren 
Betreibern (möglicherweise desselben Netzes) geboten werden. Es ist davon auszugehen, eine 
solche Klausel die Großkundenentgelte am oberen Ende halten und in einigen Fällen die 
Verhandlungsposition kleinerer Betreiber schwächen würde.

Dieses Problem stellte sich schon vor dem Verordnungsvorschlag. Die Verordnung ist auch 
nicht das geeignete Mittel zu seiner Lösung.

Es mag zwar Probleme für die Wettbewerbsbehörden geben, doch könnten diesbezügliche 
langsame Verfahren unwirksam sein.

Da wir die Rolle der kleineren, unabhängigen Betreiber als wichtig für den Wettbewerb 
ansehen, wird die Kommission aufgefordert, das Problem zu untersuchen und innerhalb von 
12 Monaten einen Vorschlag vorzulegen.

SMS, MMS und Datenkommunikation

Die Analyse der Kommission beschränkt sich auf Sprachtelefondienste. Die Märkte für SMS, 
MMS und Daten, die sich sogar untereinander unterscheiden, wurden nicht analysiert.

Angesichts dieses Datenmangels würden einschlägige Bestimmungen den Prinzipien der 
besseren Rechtsetzung zuwiderlaufen, die Verordnung schwächen und ihr Inkrafttreten um 
mindestens ein Jahr verzögern.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen 
Bericht zu übernehmen:
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Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
ERWÄGUNG 1

(1) Das hohe Niveau der Preise, die von den 
Nutzern öffentlicher Mobilfunknetze für die 
Verwendung ihres Mobiltelefons auf Reisen 
innerhalb der Gemeinschaft verlangt 
werden, wird von den nationalen 
Regulierungsbehörden als besorgniserregend 
eingeschätzt. Die Gruppe Europäischer 
Regulierungsstellen (ERG) stellte auf ihrer 
Vollversammlung im Mai 2005 (u. a.) fest, 
dass die Endkundentarife ohne klare 
Rechtfertigung sehr hoch waren, was 
anscheinend auf hohe Großkundenentgelte 
der ausländischen Netzbetreiber, in vielen 
Fällen aber auch auf hohe 
Endkundenaufschläge des Heimanbieters 
des Kunden zurückzuführen war, sowie dass 
geringere Großkundenentgelte oft nicht an 
den Endkunden weitergegeben wurden und 
dass enge Verbindungen zwischen den 
Märkten in verschiedenen Mitgliedstaaten 
bestanden.

(1) In letzter Zeit haben viele Betreiber 
Tarifregelungen zur Senkung der 
Roamingkosten für die Endkunden 
eingeführt. Dennoch wird das hohe Niveau 
der Preise, die von den Nutzern öffentlicher 
Mobilfunknetze für die Verwendung ihres 
Mobiltelefons auf Reisen innerhalb der 
Gemeinschaft verlangt werden, von den 
nationalen Regulierungsbehörden, den 
Verbraucherverbänden und dem 
Europäischen Parlament nach wie vor als 
besorgniserregend eingeschätzt. Die Gruppe 
Europäischer Regulierungsstellen (ERG) 
stellte auf ihrer Vollversammlung im 
Mai 2005 (u. a.) fest, dass die 
Endkundentarife ohne klare Rechtfertigung 
sehr hoch waren, was anscheinend auf hohe 
Großkundenentgelte der ausländischen 
Netzbetreiber, in vielen Fällen aber auch auf 
hohe Endkundenaufschläge des 
Heimanbieters des Kunden zurückzuführen 
war, sowie dass geringere 
Großkundenentgelte oft nicht an den 
Endkunden weitergegeben wurden und dass 
enge Verbindungen zwischen den Märkten 
in verschiedenen Mitgliedstaaten bestanden.

Begründung

Die gegenwärtige Situation muss berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 2
ERWÄGUNG 9

(9) Wenngleich der Rechtsrahmen für die 
elektronische Kommunikation von 2002 
nach damaligen Erwägungen die 

(9) Der Rechtsrahmen für die elektronische 
Kommunikation von 2002 sah nach 
damaligen Erwägungen die Beseitigung aller 

1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Beseitigung aller Handelshindernisse in den 
von ihm harmonisierten Bereichen 
ermöglichen sollte, schließt dies nicht aus, 
dass diese harmonisierten Regeln im Zuge 
anderer Erwägungen nun angepasst werden 
müssen, um die wirksamsten Mittel und 
Wege für die Gewährleistung eines hohen 
Verbraucherschutzes und die Verbesserung 
der Voraussetzungen für das 
Funktionieren des Binnenmarktes zu 
finden.

Handelshindernisse zwischen den 
Mitgliedstaaten in den von ihm 
harmonisierten Bereichen, unter anderem 
Maßnahmen mit Auswirkungen auf die 
Nutzungsentgelte in anderen 
Mitgliedstaaten, vor. Dem steht allerdings 
nicht entgegen, dass diese harmonisierten 
Regeln nun angepasst werden müssen, 
soweit sich das aufgrund der Erfahrungen 
als notwendig erweist, um die Bedingungen 
für das Funktionieren des Binnenmarktes 
zu verbessern und wirksamere Mittel und 
Wege für die Gewährleistung eines hohen 
Verbraucherschutzes zu finden.

Begründung

Es werden die Auswirkungen der Verordnung auf das Funktionieren des Binnenmarkts und 
den Verbraucherschutz hervorgehoben.

Änderungsantrag 3
ERWÄGUNG 10

(10) Es ist daher notwendig, den 
Rechtsrahmen für die elektronische 
Kommunikation von 2002 zu ändern, um 
ein Abweichen von den sonst geltenden 
Regeln zu ermöglichen, vor allem vom 
Grundsatz, dass die Preise der angebotenen 
Dienste vertraglich vereinbart werden, 
sofern keine beträchtliche Marktmacht 
besteht, und um somit ergänzende 
Regulierungsauflagen einzuführen, die den 
besonderen Merkmalen der 
Auslandsroamingdienste besser gerecht 
werden.

(10) Der Rechtsrahmen für die elektronische 
Kommunikation von 2002 sollte 
entsprechend durch spezifische 
Vorschriften über Auslandsroamingdienste 
ergänzt werden. Diese Vorschriften sollten 
ergänzende Regulierungsauflagen umfassen, 
die den besonderen Merkmalen der 
Auslandsroamingdienste besser gerecht 
werden.

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Erwägung 9.

Änderungsantrag 4
ERWÄGUNG 11
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(11) Die Roamingmärkte weisen auf der 
Endkunden- und Großkundenebene 
einzigartige Merkmale auf, so dass 
außergewöhnliche Maßnahmen, welche 
über die sonstigen Mechanismen des 
Rechtsrahmens von 2002 hinausgehen, 
gerechtfertigt sind.

entfällt

Änderungsantrag 5
ERWÄGUNG 12

(12) Regulierungsauflagen sollten sowohl 
auf der Endkunden- als auch der 
Großkundenebene auferlegt werden, um die 
Interessen der Roamingkunden zu wahren, 
denn die Erfahrung hat gezeigt, dass sich 
eine Senkung der Großkundenentgelte für 
Auslandsroamingdienste nicht unbedingt in 
niedrigeren Endkundenpreisen 
niederschlägt, weil es dafür keine Anreize 
gibt. Andererseits besteht die Gefahr, dass 
durch Maßnahmen zur Senkung der 
Endkundenpreise ohne gleichzeitige 
Regelung der mit der Erbringung dieser 
Dienste verbundenen Großkundenentgelte 
das ordnungsgemäße Funktionieren des 
Auslandsroamingmarktes empfindlich 
gestört werden könnte.

(12) Regulierungsauflagen sollten sowohl 
auf der Endkunden- als auch der 
Großkundenebene auferlegt werden, um die 
Interessen der Roamingkunden zu wahren, 
denn die Erfahrung hat gezeigt, dass sich 
eine Senkung der Großkundenentgelte für 
Auslandsroamingdienste nicht unbedingt in 
niedrigeren Endkundenpreisen 
niederschlägt, weil es dafür keine Anreize 
gibt. Andererseits besteht die Gefahr, dass 
durch Maßnahmen zur Senkung der 
Endkundenpreise ohne gleichzeitige 
Regelung der mit der Erbringung dieser 
Dienste verbundenen Großkundenentgelte 
das ordnungsgemäße Funktionieren des 
Auslandsroamingmarktes empfindlich 
gestört werden könnte. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte dem Risiko gelten, 
dass die Erbringung von Roamingdiensten 
durch kleinere, unabhängige bzw. neue 
Betreiber auf dem Markt Bedingungen 
unterliegt, die ihre Wettbewerbsfähigkeit 
behindern, sodass bei Missbrauch 
umgehend geeignete Maßnahmen ergriffen 
werden können. Die Kommission 
untersucht die Auswirkungen dieser 
Verordnung auf die Wettbewerbssituation 
kleinerer, unabhängiger bzw. neuer 
Betreiber auf dem Markt.

Begründung

Es wird auf die Notwendigkeit einer genauen Überwachung der eventuellen negativen 
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Auswirkungen auf den Wettbewerb hingewiesen. 

Änderungsantrag 6
ERWÄGUNG 13

(13) Die entsprechenden Auflagen sollten 
unmittelbar in allen Mitgliedstaaten 
Anwendung finden und so bald wie möglich 
wirksam werden, wobei den betroffenen 
Betreibern eine hinreichende Frist 
einzuräumen ist, damit sie ihre Preise und 
Dienstangebote mit den Auflagen in 
Einklang bringen können.

(13) Die entsprechenden Auflagen sollten 
unmittelbar in allen Mitgliedstaaten 
Anwendung finden und so bald wie möglich 
wirksam werden.

Begründung

Es wird die Änderung des Artikels 5 des Kommissionsvorschlags berücksichtigt, die eine drei- 
statt sechsmonatige Frist für das Inkrafttreten der Endkundenpreise bedingt.

Änderungsantrag 7
ERWÄGUNG 15

(15) Der wirksamste und am besten 
geeignete Mechanismus für die Regulierung 
der Preise für ausgehende 
Auslandsroaminganrufe entsprechend den 
obigen Erwägungen besteht darin, 
gemeinschaftsweit geltende Höchstentgelte 
pro Minute sowohl auf Endkunden- wie auf 
Großkundenebene festzusetzen.

(15) Der wirksamste und am besten 
geeignete Mechanismus für die Regulierung 
der Preise für ausgehende 
Auslandsroaminganrufe entsprechend den 
obigen Erwägungen besteht darin, 
gemeinschaftsweit geltende Höchstentgelte 
pro Minute auf Großkundenebene 
festzusetzen. Auf der Endkundenebene ist 
ein Verbraucherschutztarif angemessen, 
den die Anbieter ihren Roamingkunden 
unbedingt anbieten müssen. Dies ist der 
Maßstab, an dem die Angebote auf der 
Endkundenebene gemessen werden, sodass 
faire Preise für die Verbraucher 
gewährleistet sind. Der 
Verbraucherschutztarif sollte auf einer 
Höhe festgelegt werden, die den Betreibern 
eine ausreichende Gewinnspanne 
garantiert und wettbewerbsgerechte 
Roaming-Angebote mit niedrigeren 
Entgelten fördert.
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Änderungsantrag 8
ERWÄGUNG 16

(16) Dieser Mechanismus soll dafür sorgen, 
dass die für das Auslandsroaming 
berechneten Endkundenentgelte den 
tatsächlich mit der Erbringung des Dienstes 
verbundenen Kosten besser entsprechen als 
bisher, während gleichzeitig die 
Wettbewerbs- und Vertragsfreiheit der 
Betreiber gewahrt bleibt, die ihre Angebote 
differenziert gestalten und ihre Preisstruktur 
entsprechend den Marktbedingungen und 
den Wünschen der Kunden anpassen 
können.

(16) Dieser Mechanismus soll dafür sorgen, 
dass die für das Auslandsroaming 
berechneten Endkundenentgelte den 
tatsächlich mit der Erbringung des Dienstes 
verbundenen Kosten besser entsprechen als 
bisher, indem ein Verbraucherschutztarif 
für alle Roamingkunden eingeführt wird, 
der eine angemessene Gewinnspanne 
gegenüber den auf der Großkundenebene 
gegebenen Kosten der Erbrinung von 
Roaming-Dienstleistungen zulässt, während 
gleichzeitig die Wettbewerbs- und 
Vertragsfreiheit der Betreiber gewahrt 
bleibt, die ihre Angebote differenziert 
gestalten und ihre Preisstruktur entsprechend 
den Marktbedingungen und den Wünschen 
der Kunden anpassen können.

Änderungsantrag 9
ERWÄGUNG 18

(18) Die Preisobergrenzen sollten den 
verschiedenen Kostenelementen, die bei der 
Abwicklung eines ausgehenden 
Auslandsroaminganrufs eine Rolle spielen 
(einschließlich Gemeinkosten, 
Signalisierung, Verbindungsaufbau, Transit 
und Anrufzustellung) sowie den 
unterschiedlichen Kosten Rechnung tragen, 
die durch Auslandsroamingdienste einerseits 
für Inlandsgespräche innerhalb des 
besuchten Landes und andererseits für 
Auslandsgespräche in das Heimatland des 
Roamingkunden oder in ein Drittland 
innerhalb der Gemeinschaft verursacht 
werden.

(18) Jede Regulierung sollte allen 
relevanten Kostenelementen, die bei der 
Abwicklung eines ausgehenden 
Auslandsroaminganrufs eine Rolle spielen 
(einschließlich Gemeinkosten, 
Signalisierung, Verbindungsaufbau, Transit 
und Anrufzustellung) sowie den 
unterschiedlichen Kosten Rechnung tragen, 
die durch Auslandsroamingdienste einerseits 
für Inlandsgespräche innerhalb des 
besuchten Landes und andererseits für 
Auslandsgespräche in das Heimatland des 
Roamingkunden oder in ein Drittland 
innerhalb der Gemeinschaft verursacht 
werden. Der Einfachheit halber gilt auf der 
Großkundenebene eine einzige gemischte 
Obergrenze.

Änderungsantrag 10
ERWÄGUNG 19

(19) Die Preisobergrenze für die (19) Die Obergrenze des Entgelts für die 
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Abwicklung eines Auslandsroaminganrufs 
auf Großkundenebene sollte auf dem 
durchschnittlichen Mobilfunk-
Zustellungsentgelt pro Minute beruhen, das 
die Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 
berechnen, denn diese Zustellungsentgelte 
unterliegen bereits der Regulierungsaufsicht 
entsprechend dem gemeinsamen 
Rechtsrahmen für die elektronische 
Kommunikation von 2002 und werden daher 
nach dem Grundsatz der Kostenorientierung 
festgelegt. Angesichts der besonderen 
Merkmale des Marktes für die 
Anrufzustellung in einzelnen 
Mobilfunknetzen und des 
grenzüberschreitenden Charakters der 
Auslandsroamingdienste bilden sie auch eine 
stabile Regulierungsgrundlage, die 
gemeinschaftsweit die Kostenstrukturen der 
Mobilfunknetze repräsentativ erfasst. Das 
durchschnittliche Mobilfunk-
Zustellungsentgelt ist auch ein verlässlicher 
Vergleichsmaßstab für die hauptsächlichen 
Kostenbestandteile auf Großkundenebene, 
weshalb eine Preisobergrenze auf 
Großkundenebene, die auf einem 
angemessenen Vielfachen dieses 
durchschnittlichen Mobilfunk-
Zustellungsentgelt basiert, auch die Gewähr 
dafür bietet, dass die tatsächlichen Kosten 
der Erbringung regulierter Roamingdienste 
gedeckt werden können.

Abwicklung eines Auslandsroaminganrufs 
auf Großkundenebene sollte auf dem 
durchschnittlichen Mobilfunk-
Zustellungsentgelt pro Minute, berechnet 
als Durchschnittswert während und 
außerhalb der Spitzenbelastungszeit, 
beruhen, das die Betreiber mit beträchtlicher 
Marktmacht berechnen, denn diese 
Zustellungsentgelte unterliegen bereits der 
Regulierungsaufsicht entsprechend dem 
gemeinsamen Rechtsrahmen für die 
elektronische Kommunikation von 2002 und 
werden daher nach dem Grundsatz der 
Kostenorientierung festgelegt. Angesichts 
der besonderen Merkmale des Marktes für 
die Anrufzustellung in einzelnen 
Mobilfunknetzen und des 
grenzüberschreitenden Charakters der 
Auslandsroamingdienste bilden sie auch eine 
stabile Regulierungsgrundlage, die 
gemeinschaftsweit die Kostenstrukturen der 
Mobilfunknetze repräsentativ erfasst. Das 
durchschnittliche Mobilfunk-
Zustellungsentgelt ist auch ein verlässlicher 
Vergleichsmaßstab für die hauptsächlichen 
Kostenbestandteile auf Großkundenebene, 
weshalb eine Preisobergrenze auf 
Großkundenebene, die auf einem 
angemessenen Vielfachen dieses 
durchschnittlichen Mobilfunk-
Zustellungsentgelt basiert, auch die Gewähr 
dafür bietet, dass die tatsächlichen Kosten 
der Erbringung regulierter Roamingdienste 
gedeckt werden können.

Änderungsantrag 11
ERWÄGUNG 20

(20) Die auf der Endkundenebene geltende 
Preisobergrenze sollte dem Roamingkunden 
die Gewissheit verschaffen, dass ihm für 
einen regulierten Roaminganruf kein 
überhöhter Preis berechnet wird, gleichzeitig 
dem Heimanbieter aber einen ausreichenden 
Spielraum lassen, damit er seinen Kunden 

(20) Der auf der Endkundenebene geltende 
Verbraucherschutztarif sollte dem 
Roamingkunden die Gewissheit 
verschaffen, dass ihm für einen aus- oder 
eingehenden Roamingsprachanruf kein 
überhöhter Preis berechnet wird, indem ein  
eng an die Kosten der 
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ein differenziertes Produktangebot 
unterbreiten kann.

Dienstleistungserbringung angelehnter 
Tarif vorgesehen wird, gleichzeitig dem 
Heimanbieter aber einen ausreichenden 
Spielraum lassen, damit er seinen Kunden 
ein differenziertes Produktangebot 
unterbreiten kann.

Änderungsantrag 12
ERWÄGUNG 21

(21) Den Betreibern, die 
Auslandsroamingdienste für Anrufe 
erbringen, die während des Roamings im 
Ausland getätigt werden und unter diese 
Verordnung fallen, sollte eine Frist 
eingeräumt werden, innerhalb derer sie 
ihre Endkundenpreise freiwillig so 
anpassen können, dass die in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen 
Obergrenzen eingehalten werden. Eine 
Frist von sechs Monaten ist dafür 
angemessen, damit die Marktteilnehmer die 
notwendigen Anpassungen vornehmen 
können.

entfällt

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Erwägung 13.

Änderungsantrag 13
ERWÄGUNG 21

(21) Den Betreibern, die 
Auslandsroamingdienste für Anrufe 
erbringen, die während des Roamings im 
Ausland getätigt werden und unter diese 
Verordnung fallen, sollte eine Frist 
eingeräumt werden, innerhalb derer sie ihre 
Endkundenpreise freiwillig so anpassen 
können, dass die in dieser Verordnung 
vorgeschriebenen Obergrenzen eingehalten 
werden. Eine Frist von sechs Monaten ist 
dafür angemessen, damit die 
Marktteilnehmer die notwendigen 
Anpassungen vornehmen können.

(21) Den Betreibern, die 
Auslandsroamingdienste für Anrufe 
erbringen, die während des Roamings im 
Ausland getätigt werden und unter diese 
Verordnung fallen, sollte eine Frist 
eingeräumt werden, innerhalb derer sie ihre 
Endkundenpreise freiwillig so anpassen 
können, dass der in dieser Verordnung 
vorgesehene Verbraucherschutztarif 
eingehalten wird. Eine Frist von drei 
Monaten ist dafür angemessen, damit die 
Marktteilnehmer die notwendigen 
Anpassungen vornehmen können.



AD\659461DE.doc 13/38 PE 382.625v03-00

DE

Änderungsantrag 14
ERWÄGUNG 22

(22) Ähnlich sollten Obergrenzen für die 
Preise gelten, die den Roamingkunden für 
die Annahme von Sprachtelefonanrufen 
auf Auslandsreisen innerhalb der 
Gemeinschaft berechnet werden, damit 
diese Preise stärker an den Kosten der 
Erbringung dieses Dienstes ausgerichtet 
werden, und um den Kunden Gewissheit 
darüber zu verschaffen, welche Entgelte bei 
der Annahme von Telefonanrufen im 
Ausland anfallen werden.

entfällt

Änderungsantrag 15
ERWÄGUNG 23

(23) Diese Verordnung sollte innovative 
Angebote an die Verbraucher, die 
vorteilhafter sind, als die in dieser 
Verordnung vorgesehenen Preisobergrenzen 
pro Minute nicht beeinträchtigen.

(23) Diese Verordnung sollte innovative 
Angebote an die Verbraucher, die 
vorteilhafter sind, als der in dieser 
Verordnung vorgesehene 
Verbraucherschutztarif pro Minute nicht 
beeinträchtigen; sie fördert tatsächlich 
innovative Angebote für die 
Roamingkunden, die günstiger sind als der 
Verbraucherschutztarif. Es ist wichtig, dass 
diese Verordnung weder die 
Wiedereinführung von Roamingentgelten 
erfordert, wenn diese bereits vollkommen 
abgeschafft worden sind (zum Beispiel der 
gegenwärtige Markt zwischen der Republik 
Irland und Nordirland, der die gesamte 
Insel umfasst), noch die Beibehaltung der 
bestehenden Roamingentgelte.

Änderungsantrag 16
ERWÄGUNG 23 A (neu)

(23a) Die Steuerung des 
Mobiltelefonverkehrs, die dazu beiträgt, 
dass die Roamingkunden von den jeweils 
verfügbaren billigsten Roamingentgelten 
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profitieren, könnte aber auch ihre 
Wahlfreiheit einschränken.  Die 
Roamingkunden sollten jederzeit die 
Möglichkeit haben, ein bevorzugtes 
besuchtes Netz manuell zu wählen.

Begründung

Erläuterung des neuen Artikels 6a.

Änderungsantrag 17
ERWÄGUNG 24

(24) Die Preisvorschriften dieser 
Verordnung sollen unabhängig davon gelten, 
ob ein Roamingkunde bei seinem 
Heimanbieter eine vorausbezahlte Karte 
erworben oder einen Vertrag mit 
nachträglicher Abrechnung geschlossen hat, 
damit alle Mobiltelefonnutzer in den Genuss 
dieser Bestimmungen kommen.

(24) Die Preisvorschriften dieser 
Verordnung sollen unabhängig davon gelten, 
ob ein Roamingkunde bei seinem 
Heimanbieter eine vorausbezahlte Karte 
erworben oder einen Vertrag mit 
nachträglicher Abrechnung geschlossen hat 
und ob der Heimanbieter 
Mobilsprachtelefondienste weiterverkauft, 
damit alle Mobiltelefonnutzer in den Genuss 
dieser Bestimmungen kommen. 

Begründung

Es wird klargestellt, dass die Verordnung auch für die Betreiber virtueller Netze gilt.

Änderungsantrag 18
ERWÄGUNG 26

(26) Um die Transparenz der 
Endkundenpreise für Roaminganrufe, die 
innerhalb der Gemeinschaft getätigt oder 
angenommen werden, zu erhöhen und um 
den Roamingkunden die Entscheidung über 
die Nutzung ihres Mobiltelefons im Ausland 
zu erleichtern, sollten die 
Mobilfunkbetreiber es ihren Kunden auf 
Anfrage kostenlos ermöglichen, sich auf 
einfache Weise über die Roamingentgelte zu 
informieren, die in dem jeweiligen 
besuchten Mitgliedstaat für sie gelten. Die 
Transparenz gebietet ferner, dass die 
Anbieter ihre Kunden bereits bei 
Vertragsabschluss über die Roamingentgelte 
informieren, sie regelmäßig darüber auf dem 

(26) Um die Transparenz der 
Endkundenpreise für Roaminganrufe, die 
innerhalb der Gemeinschaft getätigt oder 
angenommen werden, zu erhöhen und um 
den Roamingkunden die Entscheidung über 
die Nutzung ihres Mobiltelefons im Ausland 
zu erleichtern, sollten die 
Mobilfunkbetreiber es ihren Kunden auf 
Anfrage kostenlos ermöglichen, sich auf 
einfache Weise über die Roamingentgelte zu 
informieren, die in dem jeweiligen 
besuchten Mitgliedstaat für sie gelten. Die 
Transparenz gebietet ferner, dass die 
Anbieter ihre Kunden bereits bei 
Vertragsabschluss über die Roamingentgelte 
informieren, sie regelmäßig darüber auf dem 
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Laufenden halten und ihnen wesentliche 
Änderungen mitteilen.

Laufenden halten und ihnen wesentliche 
Änderungen mitteilen. Aus Gründen der 
Transparenz sollte jeder Heimanbieter 
zudem verpflichtet sein, den 
Roamingkunden auf Wunsch als 
kostenlose Dienstleistung die persönliche 
Berechnung der für sie aufgrund ihres 
Anrufprofils günstigsten Tarifregelung 
anzubieten.

Begründung

Um eine optimale Transparenz zu gewährleisten und den Wettbewerb in dem Sektor zu 
verstärken, muss der Verbraucher sich auf einfache Weise über den für ihn vorteilhaftesten 
Tarif nach Maßgabe des Tarifprofils des Verbrauchers informieren können.

Änderungsantrag 19
ERWÄGUNG 27

(27) Die mit der Wahrnehmung von 
Aufgaben gemäß dem gemeinsamen 
Rechtsrahmen für die elektronische 
Kommunikation von 2002 betrauten 
nationalen Regulierungsbehörden sollten die 
notwendigen Befugnisse erhalten, um die 
Einhaltung dieser Verordnung in ihrem 
Gebiet zu überwachen und durchzusetzen. 
Außerdem sollten sie die Entwicklung der 
Preise beobachten, die den 
Mobilfunkkunden beim Roaming in der 
Gemeinschaft für Sprachtelefon- und 
Datendienste berechnet werden, 
insbesondere auch hinsichtlich der 
besonderen Kosten der Roaminganrufe aus 
Gebieten in äußerster Randlage der 
Gemeinschaft und der Notwendigkeit, dafür 
zu sorgen, dass diese Kosten auf dem 
Großkundenmarkt hinreichend gedeckt 
werden können. Sie sollten dafür sorgen, 
dass den Mobilfunknutzern aktuelle 
Informationen über die Anwendung dieser 
Verordnung zur Verfügung gestellt werden. 

(27) Die mit der Wahrnehmung von 
Aufgaben gemäß dem gemeinsamen 
Rechtsrahmen für die elektronische 
Kommunikation von 2002 betrauten 
nationalen Regulierungsbehörden sollten die 
notwendigen Befugnisse erhalten, um die 
Einhaltung dieser Verordnung in ihrem 
Gebiet zu überwachen und durchzusetzen. 
Außerdem sollten sie die Entwicklung der 
Preise beobachten, die den 
Mobilfunkkunden beim Roaming in der 
Gemeinschaft für Sprachtelefon- und 
Datendienste berechnet werden, 
insbesondere auch hinsichtlich der 
besonderen Kosten der Roaminganrufe aus 
Gebieten in äußerster Randlage der 
Gemeinschaft und der Notwendigkeit, dafür 
zu sorgen, dass diese Kosten auf dem 
Großkundenmarkt hinreichend gedeckt 
werden können. Sie überwachen die 
Entwicklung der Endkundenentgelte für 
Sprachtelefon- und Datendienste und 
stellen sicher, dass Senkungen der 
Roamingentgelte gemäß dieser Verordnung 
nicht durch Mobilfunkkosten im selben 
Mitgliedstaat kompensiert werden. Sie 
sollten dafür sorgen, dass den 
Mobilfunknutzern aktuelle Informationen 
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über die Anwendung dieser Verordnung zur 
Verfügung gestellt werden. Sie sollten alle 
sechs Monate die Überwachungsergebnisse 
veröffentlichen. Die Daten werden nach 
Firmenkunden und Verträgen mit 
vorausbezahlter Karte oder nachträglicher 
Abrechnung aufgeschlüsselt.

Änderungsantrag 20
ERWÄGUNG 29

(29) Die zur Durchführung dieser 
Verordnung erforderlichen Maßnahmen 
sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG 
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung 
der Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse1 beschlossen 
werden.

(29) Die zur Durchführung dieser 
Verordnung erforderlichen Maßnahmen 
sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG 
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung 
der Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse1 beschlossen 
werden.

___________
1 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.

___________
1 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. Beschluss zuletzt 
geändert durch den Beschluss 2006/512/EG (ABl. 
L200 vom 22.7.2006, S.11).

Begründung

Technische Änderung betreffend das neue Ausschussverfahren.

Änderungsantrag 21
ERWÄGUNG 29 A (neu)

(29a) Die Kommission sollte befugt sein, 
die Anhänge dieser Verordnung anhand 
der technischen Entwicklung oder der 
Marktentwicklungen zu ändern. Diese 
Maßnahmen haben eine allgemeine 
Tragweite und dienen der Änderung nicht 
wesentlicher Teile dieser Verordnung, 
sodass sie nach dem Regelungsverfahren 
mit Kontrolle gemäß Artikel 5a des 
Beschlusses 1999/468 EG des Rates 
erlassen werden sollten.
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Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Erwägung 19.

Änderungsantrag 22
ERWÄGUNG 30

(30) Da die Ziele der vorgeschlagenen 
Maßnahmen, nämlich die Schaffung eines 
gemeinsamen Mechanismus, der sicherstellt, 
dass den Nutzern öffentlicher 
Mobilfunknetze, die auf Reisen innerhalb 
der Gemeinschaft das Auslandsroaming für 
Sprachtelefondienste in Anspruch nehmen, 
für ausgehende und angenommene 
Sprachanrufe keine überhöhten Entgelte in 
Rechnung gestellt werden, um sowohl einen 
hohen Verbraucherschutz als auch einen 
wirksamen Wettbewerb zwischen den 
Mobilfunkbetreibern zu gewährleisten, auf 
Ebene der Mitgliedstaaten nicht rechtzeitig, 
in sicherer und harmonisierter Weise 
erreicht werden können und daher besser auf 
Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, kann 
die Gemeinschaft im Einklang mit dem in 
Artikel 5 EG-Vertrag niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht 
diese Verordnung nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus.

(30) Da die Ziele der vorgeschlagenen 
Maßnahmen, nämlich die Schaffung eines 
gemeinsamen Mechanismus, der durch eine 
Entgeltobergrenze, die enger an den Kosten 
der Dienstleistungserbringung orientiert 
ist, sicherstellt, dass den Nutzern 
öffentlicher Mobilfunknetze, die auf Reisen 
innerhalb der Gemeinschaft das 
Auslandsroaming für Sprachtelefondienste 
in Anspruch nehmen, für ausgehende und 
angenommene Sprachanrufe keine 
überhöhten Entgelte in Rechnung gestellt 
werden, um sowohl einen hohen 
Verbraucherschutz als auch einen 
wirksamen Wettbewerb zwischen den 
Mobilfunkbetreibern zu gewährleisten, auf 
Ebene der Mitgliedstaaten nicht rechtzeitig, 
in sicherer und harmonisierter Weise 
erreicht werden können und daher besser auf 
Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, kann 
die Gemeinschaft im Einklang mit dem in 
Artikel 5 EG-Vertrag niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht 
diese Verordnung nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus.

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Erwägung 14.

Änderungsantrag 23
ARTIKEL 1 ABSATZ 1

1. Diese Verordnung führt mit dem 
europäischen Heimatmarktkonzept einen 
gemeinsamen Mechanismus ein, der 
sicherstellt, dass den Nutzern öffentlicher 

1. Diese Verordnung führt mit dem 
europäischen Heimatmarktkonzept einen 
gemeinsamen Mechanismus ein, der 
sicherstellt, dass den Nutzern öffentlicher 
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Mobilfunknetze auf Reisen innerhalb der 
Gemeinschaft im Rahmen von 
Auslandsroamingdiensten für ausgehende 
und angenommene Anrufe keine überhöhten 
Entgelte in Rechnung gestellt werden, um 
unter Aufrechterhaltung eines wirksamen 
Wettbewerbs zwischen den 
Mobilfunkbetreibern einen hohen 
Verbraucherschutz zu erreichen. Sie enthält 
daher Vorschriften über die Entgelte, die 
Mobilfunkbetreiber für die Erbringung von 
Auslandsroamingdiensten für 
Sprachtelefonanrufe innerhalb der 
Gemeinschaft berechnen, und gilt sowohl für 
die Entgelte, die die Netzbetreiber auf 
Großkundenebene untereinander abrechnen, 
als auch für die Entgelte, die der 
Heimanbieter seinen Endkunden in 
Rechnung stellt.

Mobilfunknetze auf Reisen innerhalb der 
Gemeinschaft im Rahmen von 
Auslandsroamingdiensten für ausgehende 
und angenommene Anrufe keine überhöhten 
Entgelte in Rechnung gestellt werden, indem 
ein Verbraucherschutztarif auf 
Endkundenebene vorgesehen wird.  
Außerdem werden Vorschriften zur 
Verbesserung der Information der Nutzer 
von Roamingdiensten, einschließlich 
Datenkommunikationsdienste, über Tarife 
festgelegt, um unter Aufrechterhaltung eines 
wirksamen Wettbewerbs zwischen den 
Mobilfunkbetreibern einen hohen 
Verbraucherschutz zu erreichen. Sie enthält 
daher Vorschriften über die Entgelte, die 
Mobilfunkbetreiber für die Erbringung von 
Auslandsroamingdiensten für 
Sprachtelefonanrufe innerhalb der 
Gemeinschaft berechnen, und gilt sowohl für 
die Entgelte, die die Netzbetreiber auf 
Großkundenebene untereinander abrechnen, 
als auch für die Entgelte, die der 
Heimanbieter seinen Endkunden in 
Rechnung stellt.

Änderungsantrag 24
ARTIKEL 1 A (neu)

Artikel 1a
Diese Verordnung enthält Bestimmungen 
zur Verbesserung der Preistransparenz und 
der Verbraucherinformation über die 
Entgelte für Roaming-Dienste.

Änderungsantrag 25
ARTIKEL 2 ABSATZ 2 BUCHSTABE A

a) „Heimanbieter“ ist das Unternehmen, das 
dem Roamingkunden terrestrische 
öffentliche Mobiltelefondienste auf der 
Endkundenebene bereitstellt;

a) „Heimanbieter“ ist das Unternehmen, das 
dem Roamingkunden terrestrische 
öffentliche Mobiltelefondienste bereitstellt;
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Begründung

Diese Änderung sowie die unten stehende Änderung des Artikels 2 vereinfachen und klären 
die Begriffsbestimmungen.

Änderungsantrag 26
ARTIKEL 2 ABSATZ 2 BUCHSTABE B

b) „Heimatnetz“ ist das terrestrische 
öffentliche Mobilfunknetz in einem 
Mitgliedstaat, das vom Heimanbieter genutzt 
wird, um dem Roamingkunden terrestrische 
öffentliche Mobiltelefondienste 
bereitzustellen;

b) „Heimatnetz“ ist das terrestrische 
öffentliche Mobilfunknetz in einem 
Mitgliedstaat, das vom Heimanbieter, 
gleichgültig, ob dieser Wiederverkäufer ist 
oder nicht, genutzt wird, um dem 
Roamingkunden terrestrische öffentliche 
Mobiltelefondienste bereitzustellen; 

Begründung

Es wird klargestellt, dass die Bestimmung auch für die Betreiber virtueller Netze gilt, was die 
Kommission in ihrem Vorschlag beabsichtigt.

Änderungsantrag 27
ARTIKEL 2 ABSATZ 2 BUCHSTABE C

c) „Auslandsroaming“ ist die Benutzung 
eines Mobiltelefons oder eines anderen 
Gerätes durch einen Roamingkunden zur 
Tätigung oder Annahme von Anrufen auf 
Reisen außerhalb des Mitgliedstaats, in dem 
sich sein Heimatnetz befindet, aufgrund 
einer Vereinbarung zwischen dem 
Heimatnetzbetreiber und dem Betreiber des 
besuchten Netzes;

(c) „Auslandsroaming“ ist die Benutzung 
eines Mobilgeräts durch einen 
Roamingkunden zur Tätigung oder 
Annahme von Sprachanrufen auf Reisen 
außerhalb des Mitgliedstaats, in dem sich 
sein Heimatnetz befindet, aufgrund einer 
Vereinbarung zwischen dem 
Heimatnetzbetreiber und dem Betreiber des 
besuchten Netzes;

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a.

Änderungsantrag 28
ARTIKEL 2 ABSATZ 2 BUCHSTABE D

d) „regulierter Roaminganruf“ ist ein 
mobiler Sprachtelefonanruf, der von einem 
Roamingkunden aus einem besuchten Netz 

entfällt
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heraus getätigt und in ein öffentliches 
Telefonnetz innerhalb der Gemeinschaft 
zugestellt wird;

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a.

Änderungsantrag 29
ARTIKEL 2 ABSATZ 2 BUCHSTABE E

e) „Roamingkunde“ ist der Kunde eines 
Anbieters terrestrischer öffentlicher 
Mobiltelefondienste in einem terrestrischen 
öffentlichen Mobilfunknetz in der 
Gemeinschaft, der mit seinem Mobiltelefon 
oder einem anderen Gerät aufgrund einer 
Vereinbarung zwischen dem 
Heimatnetzbetreiber und dem Betreiber des 
besuchten Netzes in dem besuchten Netz 
Anrufe tätigt oder annimmt;

e) „Roamingkunde“ ist der  Kunde eines 
Heimanbieters, der mit seinem Mobilgerät 
aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem 
Heimatnetzbetreiber und dem Betreiber des 
besuchten Netzes in dem besuchten Netz 
Sprachanrufe tätigt oder annimmt, 
gleichgültig, ob der Kunde eine 
vorausbezahlte Karte erworben oder einen 
Vertrag mit nachträglicher Abrechnung 
geschlossen hat;

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a.

Änderungsantrag 30
ARTIKEL 2 ABSATZ 2 BUCHSTABE E A (neu)

ea) „neue Roamingkunden“ sind Roaming-
Kunden, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Verpflichtungen nach 
Artikel 4 nicht alte Roamingkunden des 
betreffenden Heimanbieters waren;

Begründung
Die Begriffsbestimmung der „neuen“ und „alten“ Roamingkunden ist wichtig für die Debatte 
darüber, inwieweit man sich für oder gegen den Verbraucherschutztarif oder für eine 
Zwischenform entscheidet. Der Verbraucherschutztarif muss der Standardtarif für Neukunden 
sein, die nicht ausdrücklich einen anderen Tarif wünschen. Altkunden sollten den Tarif 
wählen können. Um Klarheit und Rechtssicherheit zu schaffen, sollte eine eindeutige 
Definition von „neuen Kunden“ und „alten Kunden“ formuliert werden.
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Änderungsantrag 31
ARTIKEL 2 ABSATZ 2 BUCHSTABE E B (neu)

eb) „alte Roamingkunden“ sind 
Roamingkunden, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Verpflichtungen nach 
Artikel 4 schon Roamingkunden des 
betreffenden Heimanbieters waren;

Begründung

Siehe Begründung zu Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe e a (neu).

Änderungsantrag 32
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f

f) „besuchtes Netz“ ist ein terrestrisches 
öffentliches Mobilfunknetz in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem, in dem sich das 
Heimatnetz befindet, das einem 
Roamingkunden aufgrund einer 
Vereinbarung mit dessen 
Heimatnetzbetreiber gestattet, Anrufe zu 
tätigen oder anzunehmen.

(f) „besuchtes Netz“ ist ein terrestrisches 
öffentliches Mobilfunknetz in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem, in dem sich das 
Heimatnetz befindet, das einem 
Roamingkunden aufgrund einer 
Vereinbarung mit dessen 
Heimatnetzbetreiber gestattet, Sprachanrufe 
zu tätigen oder anzunehmen.

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a.

Änderungsantrag 33
ARTIKEL 3 ÜBERSCHRIFT

Großkundenentgelte für regulierte 
Roaminganrufe

Großkundenentgelte für Roaminganrufe

Änderungsantrag 34
ARTIKEL 3

Das Großkundenentgelt, das der Betreiber 
eines besuchten Netzes dem 
Heimatnetzbetreiber des Roamingkunden 
für die Abwicklung eines regulierten 

Das durchschnittliche Großkundenentgelt, 
das der Betreiber eines besuchten Netzes 
einem Heimatnetzbetreiber für die 
Abwicklung eines Roamingsprachanrufs 
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Roaminganrufs insgesamt berechnet, darf 
u. a. einschließlich Verbindungsaufbau, 
Transit und Anrufzustellung nicht höher 
sein als der jeweils geltende Höchstbetrag 
pro Minute, der gemäß Anhang I 
festgesetzt wurde.

insgesamt berechnet, darf 0,25 EUR pro 
Minute in einem am 1. September 
beginnenden und am 31. August endenden 
Zeitraum nicht überschreiten; 
ausgenommen davon sind Betreiber mit 
Zulassung in den Gemeinschafsregionen in 
äußerster Randlage, für die spezielle 
Obergrenzen gemäß dem Anhang gelten. 
Das durchschnittliche Großkundenentgelt 
wird für  einen jeweils zwölfmonatigen 
Zeitraum berechnet.
Das durchschnittliche Großkundenentgelt 
wird durch Division der gesamten 
Großkunden-Roamingeinnahmen aus 
Anrufen des jeweiligen Zeitraums durch 
die entsprechende Zahl der Großkunden-
Roamingminuten ermittelt.

Begründung

An average wholesale cap allows operators flexibility to set different rates to reflect 
differences in the cost of using their network, between peak and off-peak times or across 
different routes for example. Allowing this flexibility incentivises operators to use their 
network as efficiently as possible, sending the right price signals to the market and so 
facilitating the development of competition. Applying a maximum cap is likely to lead to 
uniform wholesale prices set at the maximum permitted level. Specifying an absolute number, 
rather than formulae, for the wholesale cap is simpler and aids transparency and legal 
certainty. The period over which the average is to be measured and the method of calculating 
the average needs to be specified. The dates stated assume that the Regulation is dated 1 July 
2007 and hence wholesale regulation would come into effect 2 months after publication of the 
Regulation. The average must be respected for transactions between any pair of operators to 
ensure that each network operator benefits from the protection of regulated wholesale rates.

Der Fall der Gebiete in äußerster Grenzlage ist getrennt zu behandeln.

Änderungsantrag 35
ARTIKEL 3 A (neu)

Artikel 3a
Ein terrestrisches öffentliches 
Mobiltelefonnetz in einem Mitgliedstaat 
macht allen anderen terrestrischen 
öffentlichen Mobiltelefonnetzen in der 
Gemeinschaft Roaming-Dienste auf 
Großkundenebene für Sprachanrufe, SMS 
und Datenkommunikation verfügbar.
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Begründung

The Commission’s regulation would ensure that wholesale roaming charges are set at 
reasonable levels. However, there is no requirement on operators to offer wholesale roaming 
services to other operators. Some operators may decide in future not to offer roaming services 
to their rivals in other countries, taking the view that the competitive harm done to rivals is 
worth more than the (regulated) profit foregone. In many cases, operators have no option but 
to buy wholesale roaming services from their direct competitors. Without an obligation to 
supply, some operators, especially smaller operators, may find they are unable to get 
wholesale roaming services at all. As the Commission recognizes at recitals 4 and 6, national 
regulatory authorities have been unable to address effectively the wholesale market failures 
in international roaming. This Regulation must contain powers to ensure that wholesale 
roaming services are available.

Änderungsantrag 36
ARTIKEL 4 ÜBERSCHRIFT

Endkundenentgelte für regulierte 
Roaminganrufe

Verbraucherschutztarif

Änderungsantrag 37
ARTIKEL 4

Vorbehaltlich Artikel 5 darf das 
Endkundenentgelt ausschließlich 
Mehrwertsteuer, das ein Heimanbieter 
seinem Roamingkunden für die 
Abwicklung eines regulierten 
Roaminganrufs insgesamt berechnet, nicht 
höher sein als 130 % des jeweils geltenden 
Höchstbetrags des Großkundenentgelts für 
diesen Anruf, der gemäß Anhang I 
festgesetzt wurde. Die Entgeltobergrenzen 
dieses Artikels enthalten alle mit der 
Abwicklung regulierter Roaminganrufe 
verbundenen Festkosten, wie Entgelte für 
den Verbindungsaufbau oder die 
Freischaltung des Dienstes.

Vorbehaltlich Artikel 2, 4a und 5 erhalten 
alle neuen Roamingkunden automatisch 
den Verbraucherschutztarif, haben jedoch 
die Möglichkeit, den 
Verbraucherschutztarif zu Gunsten eines 
alternativen Tarifs ohne finanzielle 
Nachteile abzulehnen. Alle alten 
Roamingkunden haben die Möglichkeit, 
sich ohne finanzielle Nachteile für den 
Verbraucherschutztarif zu entscheiden. Der 
Verbraucherschutztarif beträgt 0,50 EUR 
pro Minute für ausgehende 
Roamingsprachanrufe in der Gemeinschaft 
und 0,25 EUR pro Minute für 
angenommene Anrufe in der 
Gemeinschaft.

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag sollen Flexibilität und Rechtssicherheit bei hohem 
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Verbraucherschutzniveau gefördert werden. 

Änderungsantrag 38
ARTIKEL 4 A (neu)

Artikel 4a
Regelung für die Anwendung des 

Verbraucherschutztarifs 
1. Der Verbraucherschutztarif im Sinn des 
Artikels 4 gilt automatisch für neue 
Roamingkunden eines Heimanbieters, 
sofern sie nicht ausdrücklich erklären, dass 
sie nicht von diesem Tarif, sondern von 
einem anderen angebotenen Tarif 
Gebrauch machen wollen.
2. Der Verbraucherschutztarif im Sinn des 
Artikels 4  gilt für alte  Roamingkunden 
nur dann, wenn sie sich von sich aus 
ausdrücklich für diese Option entscheiden.
3. Alle Kunden müssen unmissverständlich 
über die oben genannten Möglichkeiten 
unterrichtet werden.
4. Sowohl die Information über die 
Entscheidung für oder gegen den Tarif als 
auch die Entscheidung selbst muss einfach 
und kostenlos sein.

Begründung

Neue Roamingkunden können sofort vom Verbraucherschutztarif Gebrauch machen, es sei 
denn, sie wünschen dies nicht. Eine automatische Einbeziehung aller alter Roamingkunden in 
ein System des Verbraucherschutztarifs würde zu praktischen Problemen sowohl für die 
Heimanbieter als auch für die Kunden führen. Bestehende Roamingkunden müssen 
gleichwohl die Möglichkeit haben, auf Wunsch zum Verbraucherschutztarif zu wechseln. Der 
Heimanbieter muss alle Kunden eingehend, einfach und kostenlos darüber informieren.

Änderungsantrag 39
ARTIKEL 5 ÜBERSCHRIFT

Inkrafttreten der Entgeltobergrenzen für 
regulierte Roaminganrufe auf 

Endkundenebene

Inkrafttreten des Verbraucherschutztarifs 
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Begründung

Ein Verbraucherschutztarifsystem auf Endkundenebene ist einem System vorzuziehen, das mit 
einer absoluten Obergrenze  arbeitet, da es  den Verbrauchern hinreichenden Schutz bietet 
und zugleich dem Wettbewerb mehr Raum lässt, was auch den Verbrauchern zugute kommen 
kann.

Änderungsantrag 40
ARTIKEL 5

Die Verpflichtungen von Artikel 4 werden 
sechs Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung wirksam.

Die Verpflichtungen von Artikel 4 werden 
drei Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung wirksam.

Änderungsantrag 41
Artikel 6

Artikel 6 entfällt
Endkundenentgelte für die Anrufannahme 

während des Roamings in der 
Gemeinschaft

Das Endkundenentgelt ausschließlich 
Mehrwertsteuer, das ein Heimanbieter 
seinem Roamingkunden insgesamt dafür 
berechnet, dass dieser während des 
Roamings in einem besuchten Netz einen 
Sprachtelefonanruf annimmt, darf pro 
Minute nicht höher sein als 130 % des 
gemäß Artikel 10 Absatz 3 veröffentlichten 
durchschnittlichen Mobilfunk-
Zustellungsentgelts. Die 
Entgeltobergrenzen dieses Artikels 
enthalten alle mit der Abwicklung 
regulierter Roaminganrufe verbundenen 
Festbestandteile, wie einmalige Entgelte 
oder Freischaltungsentgelte.

Begründung

In Artikel 4 aufgenommen.

Änderungsantrag 42
ARTIKEL 6 A (neu)
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Artikel 6a
Steuerung des Mobiltelefonverkehrs

Methoden der Steuerung des 
Mobiltelefonverkehrs dürfen nicht dazu 
benutzt werden, die Roamingkunden  an 
der manuellen Wahl eines besuchten 
Netzes zu hindern. Ihre Wahl gilt so lange, 
bis die Roamingkunden das Gerät 
ausschalten oder das besuchte Netz 
verlassen.

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Erwägung 23 a.

Änderungsantrag 43
ARTIKEL 7 ABSATZ 1

1. Jeder Heimanbieter stellt seinen 
Roamingkunden auf Anfrage persönliche 
Preisinformationen über die 
Endkundenentgelte bereit, die diesem 
Kunden für ausgehende oder 
angenommene Anrufe in dem besuchten 
Mitgliedstaat berechnet werden.

1. Jeder Heimanbieter übermittelt seinen 
Roamingkunden, wenn er sie mit dem 
gewünschten Netz verbindet, ohne unnötige 
Verzögerung eine Kurznachricht (SMS)   
mit den geltenden 
Verbraucherschutztarifen. In dieser 
Nachricht wird zugleich eine 
Telefonnummer angegeben, die die 
Verbraucher per Mobiltelefon anwählen 
können und über die ihnen vollständige 
Informationen über die jeweils geltenden 
Roamingentgelte zur Verfügung gestellt 
werden.
Die Heimanbieter bieten ihren 
Roamingkunden die Möglichkeit, einfach 
und kostenlos diese Information 
abzubestellen.
Die Heimanbieter bieten blinden oder 
sehbehinderten Kunden auf Anfrage diese 
Information in gesprochener Form an.

Begründung

Der Verbraucher erhält über eine einzelne SMS (160 Zeichen) die Basisinformation über den 
Verbraucherschutztarif und eine kostenlose Telefonnummer für weitere 
Roamingtarifinformationen. Dadurch wird der Verbraucher nicht mit Informationen 
überschüttet, die er, sofern er sie für nötig hält, über eine kostenlose Telefonnummer erhalten 
kann.
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Außerdem erhält er die Möglichkeit, auf einfache und kostenlose Weise auf diese Information 
zu verzichten. Auch den Bedürfnissen blinder oder sehbehinderter Kunden wird Rechnung 
getragen.

Änderungsantrag 44
ARTIKEL 7 ABSATZ 2

2. Der Kunde kann diese Anfrage wahlweise 
mit einem Mobilfunkanruf oder durch 
Absenden einer Kurznachricht (SMS) an 
die vom Heimanbieter dafür jeweils 
bestimmte Rufnummer stellen und erhält 
die Antwort wahlweise im Laufe desselben 
Anrufs oder (unverzüglich) per SMS.

2. Enthält die Information gemäß Absatz 1 
nicht Informationen über Roamingentgelte 
in allen Netzen in den Mitgliedstaaten, die 
der Kunde besucht, kann der Kunde 
verlangen, dass solche Informationen ohne 
unnötige Verzögerungen zusätzlich 
übermittelt werden. Die Anbieter können 
dem Kundenwunsch entweder dadurch 
entsprechen, dass sie die Antwort im Laufe 
desselben Anrufs oder per SMS geben, 
wobei den Bedürfnissen von blinden oder 
sehbehinderten Kunden Rechnung 
getragen wird.

Begründung

Der Roaming-Kunde hat ein Recht auf Information über die Sprachtelefon-Roamingentgelte 
in dem besuchten Mitgliedstaat in allen Netzen in diesem Mitgliedstaat, um die Tarife 
vergleichen und das Netz mit dem besten Angebot auswählen zu können. 

Änderungsantrag 45
ARTIKEL 7 ABSATZ 3

3. Der in Absatz 2 genannte 
Informationsdienst ist für den Kunden 
kostenlos; dies gilt sowohl für die Anfrage 
als auch den Empfang der angefragten 
Informationen.

3. Die in Absatz 2 genannten 
Informationsdienste sind für den Kunden 
kostenlos; dies gilt sowohl für etwaige 
Anfragen als auch den Empfang der 
angefragten Informationen.

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 7 Absatz 1.

Änderungsantrag 46
ARTIKEL 7 ABSATZ 4

4. Die in diesem Artikel genannten 
persönlichen Preisinformationen umfassen 
die Entgelte, die nach dem Tarifplan des 

4. Die in Absatz 1 genannten persönlichen 
Preisinformationen fassen die Entgelte 
einschließlich Mehrwertsteuer, die nach 
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betreffenden Roamingkunden, in allen 
besuchten Netzen des Mitgliedstaats, in dem 
der Kunde Roamingdienste in Anspruch 
nimmt, für ausgehende und angenommene 
Anrufe berechnet werden.

dem Tarifplan des betreffenden 
Roamingkunden, in allen besuchten Netzen 
des Mitgliedstaats, in dem der Kunde 
Roamingdienste in Anspruch nimmt, für 
ausgehende und angenommene 
Sprachanrufe berechnet werden, in 
standardisiertem Format zusammen. Die 
Heimanbieter legen das standardisierte 
Format, das sie zu verwenden gedenken, 
ihren nationalen Regulierungsbehörden 
vor.
Die in Absatz 2 genannten vollständigen 
Preisinformationen umfassen die Entgelte, 
die  nach dem Tarif des jeweiligen 
Roamingkunden für ausgehende und 
angenommene Sprachanrufe sowie 
versendete oder erhaltene Daten im 
besuchten Netz in dem Mitgliedstaat gelten, 
in dem der betreffende Kunde Roaming zu 
einem Teilnehmer in der Gemeinschaft 
betreibt. Die Informationen umfassen die 
Unterschiede zwischen den Hauptzeiten 
und den Nebenzeiten sowie alle anderen 
zeitabhängigen Unterschiede.

Änderungsantrag 47
ARTIKEL 7 ABSATZ 5

5. Die Heimanbieter geben ihren 
Neukunden bei Vertragsabschluss 
vollständige Informationen über die jeweils 
geltenden Roamingentgelte. Die 
Heimanbieter halten ihre Kunden 
regelmäßig über die jeweils geltenden 
Roamingentgelte auf dem Laufenden und 
teilen ihnen zusätzlich jede wesentliche 
Änderung dieser Entgelte mit.

5. Die Heimanbieter geben allen Kunden 
nach jeder in Artikel 10 Absatz 3 
genannten Veröffentlichung ohne unnötige 
Verzögerung vollständige Informationen 
über die jeweils geltenden Roamingentgelte. 
Diese Informationen umfassen die 
geltenden Entgelte pro Minute für 
Roamingsprachanrufe sowie 
gegebenenfalls  für  jede  Roaming-,  SMS-
MMS- und Dateneinheit. Neukunden 
erhalten diese Informationen bei 
Vertragsabschluss schriftlich. Die 
Heimanbieter halten ihre Kunden über die 
jeweils geltenden Roamingentgelte auf dem 
Laufenden, wenn sie allgemeine 
Informationen über Entgelte und 
Änderungen daran abgeben oder wenn die 
Roamingentgelte geändert werden. Die 
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aktuellen Roamingentgelte werden jederzeit 
leicht erkennbar  auf der Website des 
Heimanbieters aufgeführt.

Änderungsantrag 48
ARTIKEL 7 ABSATZ 5 A (neu)

5a. Die Heimanbieter unternehmen 
eindeutige und endgültige Schritte, um alle 
ihre Roamingkunden auf das 
Vorhandensein des 
Verbraucherschutztarifs aufmerksam zu 
machen. Sie senden insbesondere jedem 
dieser Kunden innerhalb von zwei Monaten 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung eine 
Mitteilung, in der der 
Verbraucherschutztarif deutlich und 
neutral dargelegt ist. Sie übermitteln 
außerdem zusammen mit allen 
Abrechnungsinformationen während der 
ersten 12 Monate nach Inkrafttreten der 
Verordnung deutliche Informationen über 
die Einzelheiten und die Verfügbarkeit des 
Verbraucherschutztarifs. 

Roamingkunden müssen die Möglichkeit 
haben, sich ohne unnötige Verzögerungen 
kostenlos und beliebig oft für oder gegen 
Roaming-Angebote zu entscheiden.

Änderungsantrag 49
ARTIKEL 7 ABSATZ 5 B (neu)

5b. Jeder Heimanbieter ist verpflichtet, den 
Roamingkunden auf Wunsch einen  
kostenlosen Dienst anzubieten, über den sie 
eine persönliche Schätzung der aufgrund 
ihres Anrufprofils güngstigsten  
verfügbaren Tarifoption  anfordern 
können.

Begründung

Um optimale Transparenz sicherzustellen und um den Wettbewerb in dem Sektor zu stärken, 
muss sich der Verbraucher auf einfache Weise über den für ihn vorteilhaftesten Tarif je nach 
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seinem Anrufprofil informieren können.

Änderungsantrag 50
ARTIKEL 7 ABSATZ 5 C (neu)

5c. Um möglichst viel Transparenz und 
eine Quelle von klaren Informationen über 
Entgelte zu schaffen, die von den Nutzern 
vorab zu Rate gezogen werden kann, 
sorgen die nationalen 
Regulierungsbehörden für die 
Ausarbeitung eines Preissimulators, der die 
erwarteten Roamingkosten bei den 
einzelnen Betreibern vorausschätzen kann.  
Diese Simulatoren müssen auf 
europäischer Ebene untereinander vernetzt 
werden.

Begründung

Im Hinblick auf eine optimale Transparenz ist es erforderlich, dass der Verbraucher im 
vorhinein seine Roamingkosten berechnen und anhand eines Simulators in Erfahrung bringen 
kann, welcher Betreiber ihm den vorteilhaftesten Preis geben kann. Dieser Simulator muss 
durch die nationale Regulierungsstelle eingerichtet werden, um die Unparteilichkeit der 
Information zu gewährleisten. Die Simulatoren müssen rechtzeitig zwecks größerer 
Transparenz im Markt in der gesamten Union vernetzt werden. Technisch ist ein solcher 
Simulator nach Vorbild jenes auf der Webseite der GSM Association realisierbar.

Änderungsantrag 51
ARTIKEL 8 ABSATZ 1

1. Die nationalen Regulierungsbehörden 
beobachten und überwachen die Einhaltung 
dieser Verordnung in ihrem Gebiet.

1. Die nationalen Regulierungsbehörden 
beobachten und überwachen die Einhaltung 
dieser Verordnung in ihrem Gebiet. Sie 
überwachen insbesondere die Einhaltung 
der durchschnittlichen Entgelte für 
ausgehende und angenommene Anrufe auf 
der Grundlage der gesamten den 
Endkunden berechneten Roamingentgelte 
und der Gesamtminutenzahl bei 
ausgehenden und angenommenen 
Roaminganrufen.

Änderungsantrag 52
ARTIKEL 8 ABSATZ 5
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5. Die nationalen Regulierungsbehörden 
stellen aktuelle Informationen über die 
Anwendung dieser Verordnung in einer für 
interessierte Kreise leicht zugänglichen 
Weise öffentlich bereit.

5. Die nationalen Regulierungsbehörden 
stellen aktuelle Informationen über die 
Anwendung dieser Verordnung in einer für 
interessierte Kreise leicht zugänglichen 
Weise öffentlich bereit. Sie überwachen die 
Entwicklungen der Entgelte für die 
Abwicklung von Roaming-, Sprach- und 
Datenkommunikationsdiensten 
einschließlich SMS und MMS auf der 
Großkunden- und der Endkundenebene, 
insbesondere auch in den Regionen der 
Gemeinschaft in äußerster Randlage mit 
Blick auf die speziellen Kosten bei 
Roaminganrufen in diesen Regionen und 
die Notwendigkeit, für die ausreichende 
Deckung dieser Kosten auf dem 
Großkundenmarkt zu sorgen, und 
veröffentlichen alle 12 Monate ihre 
Überwachungsergebnisse.
Diese Informationen werden für Kunden 
mit nachträglicher Abrechnung und 
Kunden mit vorausbezahlten Karten 
getrennt bereitgestellt.

(Siehe den Änderungsantrag zu Artikel 8 Absatz 6)

Begründung

Absatz 5 und Absatz 6 des Artikels 8 des Kommissionsvorschlags werden verschmolzen und 
die Aufgaben der nationalen Regulierungsbehörden bei der Überwachung der Einhaltung der 
Verordnung und der Veröffentlichung der einschlägigen Ergebnisse erweitert.

Die Verpflichtung im Zusammenhang mit der Überwachung der Einhaltung der Verordnung 
ist sehr ungenau definiert („... über die Anwendung ...“).  Dies könnte zur Folge haben, dass 
in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedliche Informationen bereitgestellt werden.  In der 
Verordnung sollte deshalb ein gemeinsamer Kerndatenkranz festgelegt werden, der in jedem 
Mitgliedstaat veröffentlicht wird.

Änderungsantrag 53
ARTIKEL 8 ABSATZ 6

6. Die nationalen Regulierungsbehörden 
beobachten die Entwicklung der Entgelte, 

entfällt
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die für die Abwicklung von Sprach- und 
Datenkommunikationsdiensten, 
einschließlich Kurznachrichten (SMS) und 
multimedialer Nachrichten (MMS), 
insbesondere auch in den Gebieten in 
äußerster Randlage der Gemeinschaft, für 
Roamingkunden auf der Großkunden- und 
Endkundenebene berechnet werden, und 
teilen der Kommission die Ergebnisse ihrer 
Beobachtungen auf Anfrage mit.

(Siehe den Änderungsantrag zu Artikel 8 Absatz 5)

Begründung

Dieser Absatz wird mit Artikel 8 Absatz 5 verschmolzen.

Änderungsantrag 54
ARTIKEL 8 ABSATZ 6 A (neu)

6a. Die nationalen Regulierungsbehörden 
stellen sicher, dass Ermäßigungen bei den 
Roamingentgelten gemäß dieser 
Verordnung nicht durch Kosten für 
Mobiltelefonanrufe im selben Mitgliedstaat 
kompensiert werden.

Änderungsantrag 55
ARTIKEL 8 ABSATZ 8

8. Die außergerichtlichen 
Streitbeilegungsverfahren, die gemäß 
Artikel 34 der Richtlinie 2002/22/EG 
eingerichtet wurden, stehen für ungelöste 
Streitigkeiten zu Belangen, die in dieser 
Verordnung geregelt sind, ebenfalls zur 
Verfügung, sofern davon Kunden und 
(soweit nach nationalem Recht zulässig) 
andere Endnutzer betroffen sind.

8. Die außergerichtlichen 
Streitbeilegungsverfahren, die gemäß 
Artikel 34 der Richtlinie 2002/22/EG 
eingerichtet wurden, stehen für ungelöste 
Streitigkeiten zu Belangen, die in dieser 
Verordnung geregelt sind, ebenfalls zur 
Verfügung, sofern davon Roamingkunden 
und (soweit nach nationalem Recht zulässig) 
andere Roamingnutzer betroffen sind.

Begründung

Diese geringfügige Änderung technischer Natur stellt klar, dass es sich um Roamingkunden 
handelt.
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Änderungsantrag 56
ARTIKEL 10 ABSATZ 5

5. Die Unternehmen, die den Bestimmungen 
dieser Verordnung unterliegen, sorgen dafür, 
dass jede Änderung ihrer Entgelte, die 
notwendig wird, um die Einhaltung der 
Artikel 3, 4 und 6 zu gewährleisten, 
innerhalb von zwei Monaten nach jeder 
gemäß dem Verfahren dieses Artikels 
erfolgten Veröffentlichung wirksam wird.

5. Die Unternehmen, die den Bestimmungen 
dieser Verordnung unterliegen, sorgen dafür, 
dass jede Änderung ihrer Entgelte, die 
notwendig wird, um die Einhaltung der 
Artikel 3 und 4 zu gewährleisten, innerhalb 
von zwei Monaten nach jeder gemäß dem 
Verfahren dieses Artikels erfolgten 
Veröffentlichung wirksam wird.

Begründung

Anpassung aufgrund der Streichung des Artikels 6.

Änderungsantrag 57
ARTIKEL 10 ABSATZ 6

6. Änderungen, die erforderlich sind, um 
den Anhang II an die technische 
Entwicklung oder an die Entwicklung der 
Märkte anzupassen, werden von der 
Kommission nach dem in Artikel 13 
Absatz 3 genannten Verfahren 
vorgenommen.

6. Änderungen, die dazu dienen, nicht 
wesentliche Bestimmungen in Anhang II an 
die technische Entwicklung oder an die 
Entwicklung der Märkte anzupassen, werden 
von der Kommission nach dem in Artikel 13 
Absatz 2a genannten Regelungsverfahren 
mit Kontrolle vorgenommen.

Begründung

Neues Ausschussverfahren.

Änderungsantrag 58
ARTIKEL 12 ÜBERSCHRIFT

Überprüfungsverfahren Überprüfungsverfahren und Berichte der 
Kommission

Begründung

Der Kommission wurden zusätzlich drei getrennte Berichterstattungspflichten auferlegt.

Änderungsantrag 59
ARTIKEL 12
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Die Kommission überprüft die Anwendung 
dieser Verordnung und erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
spätestens zwei Jahre nach deren 
Inkrafttreten darüber Bericht. In ihrem 
Bericht begründet die Kommission die 
Notwendigkeit der weiteren Regulierung 
oder die Möglichkeit der Aufhebung in 
Anbetracht der Marktentwicklung und der 
Wettbewerbssituation. Hierzu kann die 
Kommission von den Mitgliedstaaten und 
den nationalen Regulierungsbehörden 
Informationen einholen, die unverzüglich zu 
übermitteln sind.

1. Die Kommission überprüft die 
Anwendung dieser Verordnung und erstattet 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
spätestens zwei Jahre nach deren 
Inkrafttreten darüber Bericht. Dieser Bericht 
umfasst eine genaue Untersuchung der 
Notwendigkeit der weiteren Regulierung 
und wird gegebenenfalls durch geeignete 
Legislativvorschläge ergänzt. Hierzu kann 
die Kommission von den Mitgliedstaaten 
und den nationalen Regulierungsbehörden 
Informationen einholen, die unverzüglich zu 
übermitteln sind.

Begründung

Dem Überprüfungsbericht werden ein paar zusätzliche Informationen hinzugefügt. Die 
Formulierung wird den Standardformulierungen angepasst.

Änderungsantrag 60
ARTIKEL 12 ABSATZ 1 A (neu)

1a. Die Kommission überwacht 
kontinuierlich die Preisentwicklungen auf 
dem Markt für Datenkommunikation  
einschließlich SMS und MMS. Sie legt bis   
...1 einen Bericht über die einschlägigen 
Marktentwicklungen vor. Dieser Bericht 
umfasst erforderlichenfalls Vorschläge für 
Eingriffe und umfassende Begründungen 
der vorgeschlagenen Maßnahmen. Ein 
solcher Vorschlag kann jederzeit auch 
getrennt vorgelegt werden, wenn die 
Marktentwicklungen oder ihr Ausbleiben 
das rechtfertigen.
__________
1 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung.

Begründung

Die Datenübertragung soll erforderlichenfalls umgehend reguliert werden können, was 
angesichts des gegenwärtigen Datenmangels unmöglich ist.



AD\659461DE.doc 35/38 PE 382.625v03-00

DE

Änderungsantrag 61
ARTIKEL 12 ABSATZ 1 B (neu)

1b. Die Kommission untersucht die 
Auswirkungen dieser Verordnung auf die 
Wettbewerbssituation kleinerer, 
unabhängiger und neuer Betreiber auf dem 
Markt. Sie legt bis ... 1 einen Bericht vor. 
Dieser Bericht umfasst gegebenenfalls 
einen Vorschlag für Maßnahmen. Ein 
solcher Vorschlag kann  jederzeit auch 
getrennt vorgelegt werden, wenn die 
Marktentwicklung oder ihr Ausbleiben das 
rechtfertigen.
__________
1 12 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung.

Begründung

Eine umgehende Regulierung soll etwaigen negativen Auswirkungen auf den Wettbewerb 
umgehend entgegentreten können

Änderungsantrag 62
ARTIKEL 12 ABSATZ 1 C (neu)

1c. Die Kommission veröffentlicht einen 
Jahresbericht über die Entwicklungen auf 
dem von dieser Verordnung betroffenen 
Gebiet in der Gemeinschaft.

Begründung

Die jährliche Überprüfung wird in einen allgemeineren Rahmen gestellt.

Änderungsantrag 63
ARTIKEL 12 A (neu)

Artikel 12a
Diese Verordnung tritt drei Jahre nach 
ihrem Inkrafttreten außer Kraft. Nach 
Ablauf dieses Zeitraums sollten sich der 
betreffende Wirtschaftszweig und die 
Europäische Union um die Schaffung 
eines wirklichen Binnenmarkts für 
Mobiltelefondienste bemühen, in dem den 
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Verbrauchern freigestellt ist, mit jedem 
Betreiber in der Europäischen Union einen 
Vertrag über Telefondienstleistungen zu 
schließen, ohne die Voraussetzung, dass sie 
in dem Mitgliedstaat des betreffenden 
Betreibers wohnen.

Begründung

Die Verordnung ist nicht länger notwendig, wenn der Markt in drei Jahren dem Wettbewerb 
voll geöffnet ist. 

Änderungsantrag 64
ARTIKEL 13 ABSATZ 2 A (neu)

2a. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, gelten Artikel 5 a Absätze 1 bis 
4 und Artikel 7 des Beschlusses 
1999/468/EG unter Beachtung von dessen 
Artikel 8. 

Begründung

Neues Ausschussverfahren.

Änderungsantrag 65
ANHANG I ÜBERSCHRIFT

Großkundenentgelte für regulierte 
Roaminganrufe gemäß Artikel 3.

Großkundenentgelte für bestimmte 
Roaminganrufe gemäß Artikel 3.

Begründung

Diese Stelle wird den Änderungen der Begriffsbestimmungen angepasst.

Änderungsantrag 66
ANHANG INUMMER 1 EINLEITUNG

Das Großkundenentgelt, das der Betreiber 
eines besuchten Netzes dem 
Heimatnetzbetreiber des Roamingkunden für 
die Abwicklung eines regulierten 
Roaminganrufs aus diesem besuchten Netz 
insgesamt berechnet, darf pro Minute nicht 

Das Großkundenentgelt, das der Betreiber 
eines besuchten Netzes dem 
Heimatnetzbetreiber des Roamingkunden für 
die Abwicklung eines Roaminganrufs aus 
diesem besuchten Netz insgesamt berechnet, 
darf gegebenenfalls pro Minute nicht höher 
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höher sein als der jeweils geltende Betrag 
des gemäß Artikel 10 Absatz 3 
veröffentlichten durchschnittlichen 
Mobilfunk-Zustellungsentgelts multipliziert 
mit:

sein als der jeweils geltende Betrag des 
gemäß Artikel 10 Absatz 3 veröffentlichten 
durchschnittlichen Mobilfunk-
Zustellungsentgelts multipliziert mit:

Änderungsantrag 67
ANHANG II NUMMER 4 A (neu)

(4a) Im Fall der Mobilfunkbetreiber, die in 
den Gemeinschaftsregionen in äußerster 
Randlage zugelassen sind, entspricht das 
durchschnittliche Mobilfunk-
Zustellungsentgelt dem Mittelwert des 75. 
Perzentils der Mobilfunk-
Zustellungsentgelte dieser Betreiber für 
2006, gewichtet anhand des 
Gesamtvolumens dieser Betreiber an 
angenommenen Sprachtelefonanrufen in 
diesem Jahr in den Regionen in äußerster 
Randlage. Das durchschnittliche Entgelt 
für  Roamingdienste auf der 
Großkundenebene ist in entsprechender 
Weise zu berechnen. 

Begründung

Der spezielle Fall der in den Gemeinschaftsregionen in äußerster Randlage zugelassenen 
Betreiber ist mit zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass diese Betreiber ihre Kosten 
decken können.
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